
Neue Pflegekräfte für Ihre Pflegeeinrichtung zu gewinnen ist derzeit wirklich 
schwierig. Die Situation lässt viele Personalverantwortliche in der Pflege zu un-
gewöhnlichen Maßnahmen greifen. So werden mancherorts neuen Mitarbeitern 
Willkommensprämien in Höhe von mehreren 1.000 € gezahlt. Wenn die neue 
Pflegekraft dann die Probezeit nicht besteht, stellt sich die Frage, ob die Willkom-
mensprämie zurückgezahlt werden muss. Hierbei kommt es auf die Formulierung 
der Rückzahlungsklausel an, wie der folgende Fall zeigt. 
 
Der Fall: Altenpflegerin sollte Willkommensprämie zurückzahlen 
Eine Altenpflegerin erhielt von ihrem neuen Arbeitgeber bei Jobantritt eine Will-
kommensprämie. Diese sollte allerdings zurückgezahlt werden, wenn es zu einer 
Kündigung in der Probezeit komme. Als das Arbeitsverhältnis dann tatsächlich 
von Arbeitgeberseite in der Probezeit beendet wurde, verlangte dieser die Prämie 
zurück. Er berief sich hierbei auf die im Arbeitsvertrag vereinbarte Rückzahlungs-
klausel. Die Mitarbeiterin wollte aber nicht zahlen. Schließlich klagte der Arbeit-
geber … 
 
Das Urteil: Pflegekraft darf Willkommensprämie behalten 
… und verlor. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass die Rückzahlungsklausel 
im Arbeitsvertrag unwirksam sei. Sie benachteilige die Pflegekraft unangemessen, 
denn die Rückzahlung sollte bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses in 
der Probezeit erfolgen. Auf den Grund kam es – laut Arbeitsvertrag – nicht an. So 
sei eine Rückzahlung auch für den Fall der berechtigten fristlosen Eigenkündi-
gung der Pflegekraft vorgesehen gewesen. Vor diesem Hintergrund war die Rück-
zahlungsklausel unwirksam und die Pflegekraft musste die Willkommensprämie 
nicht zurückzahlen. 

 
Meine Empfehlung: Achten Sie auf klare Formulierungen  
Das Spannende an diesem Urteil ist, dass die Richter die Rückforderungsklausel 
bei Willkommensprämien für interessengerecht und in Ordnung befanden. Aller-
dings war die Formulierung misslungen und damit insgesamt unwirksam. Für Sie 
heißt das: Willkommensprämien sind eine attraktive Möglichkeit, um qualifizierte 
Pflegekräfte für Ihre Pflegeeinrichtung zu gewinnen. Wichtig ist, dass Sie sich für 
den Fall absichern, dass Sie dem neuen Mitarbeiter in der Probezeit kündigen 
müssen. Für diesen Fall sollten Sie eine wirksame Rückzahlungsklausel in den Ar-
beitsvertrag aufnehmen. Wie eine solche aussehen kann, können Sie dem folgen-
den Muster entnehmen.

Frage 1: „Wie gefährlich ist das Coronavirus?  
Wo ist der Unterschied zur ‚normalen‘  Grippe?“ 
Das Coronavirus ist gefährlich, auch wenn die Erkrankung bei den meisten Erkrankten 
leicht verläuft. Bei einigen Erkrankten nimmt die Krankheit allerdings einen schweren 
Verlauf. Gefährlich sind die schweren Lungenentzündungen, die auftreten können und 
intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Anders als bei der „normalen“ Grippe 
scheint dieses Virus aber extrem ansteckend zu sein. Tückisch ist, dass Infizierte, insbe-
sondere Kinder, gar nicht merken, dass sie sich infiziert haben und andere anstecken 
können. 
 
Frage 2: „Wer ist besonders gefährdet?“ 
Zu den Risikogruppen gehören Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen. Beson-
ders gefährdet sind Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronischen 
Atemwegserkrankungen und Bluthochdruck sowie Krebspatienten. 
 
Frage 3: „Wie sehen die Symptome des neuen Coronavirus aus?“ 
Die Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus sind eher unspezifisch. Es kommt 
zu Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Atemproblemen wie Kurzatmigkeit, Husten, 
Schnupfen (wohl eher bei Kindern), Gliederschmerzen, einem allgemeinen Krankheits-
gefühl und auch Durchfall. Manche Erkrankte zeigen allerdings keine oder kaum Symp-
tome.  
 
Frage 4: „Wie wird das Coronavirus übertragen?“ 
Das Coronavirus wird durch Tröpfcheninfektion, also durch Niesen, Husten und Spre-
chen, verbreitet. Die Viren können zudem durch den Kontakt mit virenbelasteten Hän-
den über die Mund- und Nasenschleimhaut oder über das Bindegewebe der Augen in 
den Körper gelangen. Also wird es letztlich auch durch Schmierinfektion übertragen. 
 
Frage 5: „Was tun wir, wenn wir vermuten, dass eine Pflegekraft oder ein Pflege-
kunde sich mit dem Coronavirus infiziert hat oder Kontakt zu infizierten Per-
sonen hatte?“ 
Haben Sie den Verdacht, dass eine Pflegekraft sich mit dem Coronavirus infiziert hat, 
bleibt der Mitarbeiter unbedingt zu Hause, bis geklärt ist, ob er sich angesteckt hat. Er 
muss Kontakt mit dem Gesundheitsamt oder seinem Hausarzt aufnehmen und sich 
dringend testen lassen. Informieren Sie das für Ihren Pflegedienst zuständige Gesund-
heitsamt und stimmen Sie mit diesem ab, welche weiteren Maßnahmen im Hinblick 
auf die anderen Pflegekräfte und insbesondere die besonders gefährdeten Pflegekun-
den zu ergreifen sind.  
 
Haben Sie den Verdacht, dass ein zu Pflegender sich infiziert hat oder mit einer infizier-
ten Person in Kontakt steht, sollten Sie dem Pflegekunden raten, sich telefonisch von 
seinem Hausarzt beraten zu lassen. Ihre Pflegekräfte können die Versorgung des Pfle-
gebedürftigen weiter übernehmen, sollten aber vorsichtshalber von einer Infektion 
ausgehen. Gemeinsam mit dem Hausarzt ist dann zu entscheiden, ob der Pflegekunde 
in seiner Häuslichkeit verbleiben kann. In der Regel werden alte Menschen, die allein 
leben und unter risikoerhöhenden Vorerkrankungen leiden, stationär aufgenommen, 
um die bestmögliche medizinische Versorgung sicherzustellen.  
 
Ergreifen Sie bei der Versorgung des Pflegekunden, der unter Corona-Verdacht steht, 
die gleichen Maßnahmen, die Sie umsetzen, wenn ein Pflegekunde an Influenza leidet. 
Konkret heißt das: Ihre Pflegekräfte achten verstärkt auf Hygiene und betreten die Häus-
lichkeit des Pflegekunden nur mit Schutzkleidung und Mundschutz.

Gegen Corona hilft 
Hygiene 
Eigentlich ist hygienisches Ar-
beiten für Ihre Pflegekräfte eine 
Selbstverständlichkeit. In Zeiten 
von Corona wird aber noch ein-
mal deutlich, wie wichtig dieses 
ist, denn mit der richtigen Hy-
giene kann die Infektionsgefahr 
verringert werden. Geben Sie 
die folgenden 5 Hinweise daher 
an Ihre Mitarbeiter weiter: 
 

Hände waschen 1.
Waschen Sie sich regelmäßig 
und gründlich die Hände mit 
Seife und Wasser, z. B. wenn Sie 
die Wohnung des Pflegekun-
den betreten, nach dem Kon-
takt mit dem zu Pflegenden, 
nach Rückkehr in die Pflegeein-
richtung. Die Hände sollten mit 
1-mal-Handtüchern abge-
trocknet werden. Keinesfalls 
sollten Handtücher des Pflege-
kunden benutzt werden. 
Hände desinfizieren 2.
Desinfizieren Sie sich die Hän-
de entsprechend den Vorgaben 
des Hygieneplans. 
Nies- und Hustenetikette 3.
einhalten 
Niesen und husten Sie nicht in 
die Hand, sondern in die Ellen-
bogenbeuge. 
Abstand halten 4.
Soweit möglich, halten Sie Ab-
stand (mindestens 1,5 m), z. B. 
indem Sie das Händeschütteln 
mit Angehörigen sowie Umar-
mungen mit Pflegekunden und 
Kollegen vermeiden. 
Mundschutz tragen  5.
Inzwischen lässt sich kaum 
noch nachvollziehen, wer sich 
wo angesteckt hat. Da die Er-
krankung bei jüngeren, gesun-
den Menschen kaum von einer 
„normalen“ Erkältung zu un-
terscheiden ist, wissen Ihre Pfle-
gekräfte vielleicht gar nicht, 
dass sie bereits infiziert sind. 
Daher sollten Sie vorsichtshal-
ber eine Schutzmaske tragen, 
um die Pflegekunden zu schüt-
zen.

Wägen Sie die Vor- und 
Nachteile ab 
Da die Gewinnung neuer Pflege-
fachkräfte so schwierig ist, grei-
fen einige – vor allem große – 
Träger zu Willkommensprämien, 
um neue Beschäftigte für ihre 
Pflegeeinrichtung zu gewinnen. 
Solche Maßnahmen sind aller-
dings unter den Personalverant-
wortlichen in der Pflege sehr um-
stritten. Sollten Sie eine Willkom-
mensprämie planen, gilt es, die 
Vor- und Nachteile sauber ge-
geneinander abzuwägen. 
 
Vorteile einer  
Willkommensprämie 

Mit der Willkommensprämie 
wird Ihre Pflegeeinrichtung für 
Bewerber interessant. 

 
Sie können sich mit dem An-
gebot einer Willkommensprä-
mie bereits in der Stellenaus-
schreibung positiv von Kon-
kurrenten abheben, erhalten 
mehr Bewerbungen und ver-
fügen über eine größere Aus-
wahl für die zu besetzende 
Stelle. 

 
Nachteile einer  
Willkommensprämie 

Nicht alle Pflegeeinrichtungen 
können sich die Zahlung sol-
cher Prämien leisten. Hier-
durch wird der Wettbewerb 
unter den Einrichtungen ver-
zerrt. 

 
Übersteht die neue Pflege-
kraft die Probezeit nicht, müs-
sen Sie sich um die Rückzah-
lung der Willkommensprämie 
kümmern – zusätzlich zur Su-
che nach einem neuen Mitar-
beiter. 

 
Pflegekräfte, die bereits länge-
re Zeit bei Ihnen arbeiten, kön-
nen sich zurückgesetzt fühlen, 
weil neue Kollegen eine Prä-
mie erhalten, ohne auch nur  
1 Handschlag hierfür getan zu 
haben.

Wichtiges Urteil 
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Muster: Willkommensprämie und Rückzahlungsvereinbarung 

(1) Die Pflegekraft erhält vom Arbeitgeber zu Beginn des Arbeitsverhältnisses eine  
Willkommensprämie in Höhe von 3.000 € brutto.  

(2) Die Pflegekraft ist zur Rückzahlung der Willkommensprämie verpflichtet, wenn sie  
das Arbeitsverhältnis in der Probezeit ohne wichtigen Grund kündigt oder wenn das  
Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber in der Probezeit aus einem Grund gekündigt wird, 
den die Pflegekraft zu vertreten hat. 

Rechtssicher handeln in der Pflege Rechtssicher handeln in der Pflege

Mitarbeiter finden und bindenCoronavirus

Coronavirus: Hier finden Sie Antworten 
auf Ihre 5 häufigsten Fragen 

Gewinnen Sie neue Pflegekräfte mit 
einer Willkommensprämie 


